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Stadt Gladbeck Gladbeck, 16.11.2023 

 Vorlage Nr. 230531 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und  

Digitalisierungsausschuss 

Stadtkämmerin  

Ehrbar-Wulfen 

Vorberatung/Empfehlung 04.12.2023 14 

Rat Bürgermeisterin 

Weist 

Entscheidung 07.12.2023  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 

hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 83 GO NRW für den Sportplatz 

Dorstener Straße 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"In der Sportausschusssitzung am 27.04.2023 wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass 

das Rasenspielfeld an der Dorstener Straße in einen Kunststoffrasenspielplatz umgewan-

delt wird. Für die damalige Haushaltsmeldung in Höhe von 1.425 Millionen Euro wurde die 

Kostenkalkulation des Projektes an der Baulandstraße herangezogen. Mittlerweile wurde 

der Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Schmidt vergeben und es wurde eine aktuali-

sierte Kostenkalkulation, mit den örtlichen Gegebenheiten an der Dorstener Straße, erstellt. 

Nach der jetzigen Kostenkalkulation wird für die Gesamtmaßnahme ein Auftragsvolumen 

von insgesamt 1.780 Millionen Euro benötigt. 

 

Damit das Vergabeverfahren gestartet werden kann und um keine Verzögerung in der 

Ausführung zu riskieren, kann mit der Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Digitalisie-

rungsausschusses / Rates nicht bis zur nächsten Sitzung am 04.12.2023 bzw. 07.12.2023 

gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 355.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 02.11.2023 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Wedekind getroffene 

Dringlichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung der über-

planmäßigen Mittelbereitstellung von 355.000 Euro bei der Buchungsstelle 

080101/5206.091302 wird zugestimmt. 

 

Zur Deckung werden Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle 120201/5164.091302 (Schul-

tenbrücke - Straßenneubau) eingesetzt. Die Maßnahme wird in diesem Haushaltsjahr nicht 

durchgeführt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in den kommenden Haushaltsjahren." 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 -  Bettina Weist - 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


